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Kollektive

Rechtewahrnehmung

Zweitverwertung von 

Filmen sind:

Verwertungsgesellschaften (VerwGes)

▪ Verwertungsgesellschaften verwalten Urheber- und Leistungsschutzrechte kollektiv

▪ Sicherstellen einer angemessenen Entschädigung für Kunst- und Kulturschaffende

▪ die Durchsetzung von Rechten, die für Einzelpersonen schwer oder nicht umsetzbar sind

▪ Agieren als Mittler zwischen Rechteinhaber und Nutzenden von Werken

▪ Gewisse Ansprüche können NUR von VerwGes geltend gemacht werden und nicht von 

Einzelpersonen:

- Speichermedienvergütung (Privatkopievergütung)

- Kabelentgelt

- Öffentliche Wiedergabe von Filmen in der Lehre und im Unterricht 

- Intranet-Nutzung von Filmen in der Lehre und im Unterricht (E-Learning)

- Verleihvergütung (Bibliothekstantieme)

- Nutzung von Filmen durch Menschen mit Behinderungen

- Benutzung von Bild- oder Schallträgern in Bibliotheken

- Öffentliche Wiedergabe von Filmen in Beherbergungsbetrieben

- [Reprografie-Vergütung (Gerätevergütung, Betreibervergütung)]
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Österreichische

Verwertungsgesellschaften

Welche ist wofür zuständig?

Übersicht
1. AKM/Austro Mechana (www.akm.at, www.akm-aume.at) 

Komponist:innen (auch von Filmmusik) , (Musik-)Textautor:innen, Musikverlage

2. Bildrecht (www.bildrecht.at)

Bildende Künstler:innen, Fotograf:innen, Choreograph:innen, Grafiker:innen, Designer:innen, 

Architekt:innen

3. Literar Mechana (www.literar.at)

Autor:innen (Belletristik, Sonstige, auch Drehbuchautor:innen und Dialogautor:innen), 

Journalist:innen, Wissenschaftler:innen, Verlage

4. LSG/ÖSTIG (www.lsg.at, www.lsg-interpreten.com, www.oestig.at)

Tonträgerhersteller, Ausübende Musiker:innen, Produzent:innen von Musikvideos

5. VAM (www.vam.cc)

Filmproduzent:innen

6. VdFS (www.vdfs.at) 

1. Filmurheber:innen: Regie, Kamera, Schnitt, Kostümbild, Filmarchitektur

2. Ausübende Künstler:innen im AV-Bereich : Schauspieler:innen, Sprecher:innen

7. VGR (www.vg-rundfunk.at)

Rundfunkanstalten

http://www.akm.at/
https://www.akm-aume.at/
https://www.akm-aume.at/
https://www.akm-aume.at/
http://www.bildrecht.at/
http://www.literar.at/
http://www.lsg.at/
http://www.lsg-interpreten.com/
http://www.lsg-interpreten.com/
http://www.lsg-interpreten.com/
http://www.oestig.at/
http://www.vam.cc/
http://www.vdfs.at/
http://www.vg-rundfunk.at/
http://www.vg-rundfunk.at/
http://www.vg-rundfunk.at/
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VdFS

Mitgliederwesen
Soziale und kulturelle 

Einrichtungen 

(SKE-Förderung)

Tantiemen-Management

(Repartierung)

Juristische Agenden 

(Verträge, Verfahren, 

Lobbyarbeit)

Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit (PR, 

Website, NL, Social Media)

Geschäftsfelder der VdFS

Europäische & 

internationale 

Beziehungen (SAA, 

CISAC, Schwesterges.)

Interessenvertretung 

(Studien, Gutachten, 

Stellungnahmen)

Externe Beziehungen 

(Aufsicht, ÖGV, 

Ministerien, KSVF, 

VerwGes, Vebände)

Datenmanagement 

(Werk- und Sendedaten, 

int. DB)

Berichtswesen 

(Transparenzbericht)

EDV/IT

(ÖTAF)

Interne Beziehungen 

(Organe, Sitzungen, 

Arbeitsgruppen)
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Mitgliedschaft

Organisation

Vorteile

VdFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden

▪ Wahrnehmungsvertrag: analog oder digital auszufülle. Durch einen Wahrnehmungsvertrag wird der 

VdFS das Recht eingeräumt, Urheber- und Leistungsschutzrechte im Namen der Mitglieder 

wahrzunehmen. 

▪ Online-System MyVdFS (inkl. App): https://www.myvdfs.at/#/login 

▪ Bezugsberechtigte: ca. 4.200

▪ Genossenschaft mit beschränkter Haftung: aktuell 167 Genossenschafter:innen (Eigentümer:innen)

▪ Gremien: Generalversammlung, Bezugsberechtigten-Versammlung, Vorstand, Aufsichtsrat

▪ Wahrnehmungsgenehmigung

▪ Staatliche Aufsicht: Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften

▪ Automatische Tantiemen-Abrechnungen (Inland & Ausland; alle gemeldeten Werke bis drei Jahre 

Nachberechnung)

▪ Über 40 Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Schwestergesellschaften

▪ SKE-Förderungen

▪ Die VdFS legt besonderen Wert auf Transparenz und fairen Umgang mit ihren Mitgliedern und hat 

sich als wichtiger Akteur in der österreichischen Filmbranche etabliert.

▪ tritt für die Interessen der Filmschaffenden ein und vertritt diese auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene.

https://www.myvdfs.at/#/login
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Fördermaßnahmen

Soziale und kulturelle Einrichtungen 

Die SKE - Förderungen

▪ Sozialen Zwecken dienende Leistungen 

− Lebenskostenzuschüsse sind einmalige Unterstützungsleistungen an in Bedrängnis geratene 

Bezugsberechtigte 

− Alterszuschüsse

− Zuschüsse zu rechtlicher und steuerlicher Beratung

▪ Kulturellen Zwecken dienende Leistungen 

− Förderung von Festivals und Veranstaltungen

− Verbandsförderung 

− Kulturelle Sonderprojekte

− Aus- und Weiterbildung (Workshops, Wettbewerbsteilnahmen, Festival-Reisekostenzuschüsse etc.)

− Nachwuchsförderung (Wettbewerbsteilnahmen, Festival-Reisekostenzuschüsse im Inland) auch für 

Nicht-Mitglieder

− Förderung von juristischer Literatur auf dem Gebiet des Urheber- und

 Verwertungsgesellschaftsrechts 

Die VdFS widmet aufgrund gesetzlicher Vorgaben und freiwilliger Abzüge einen Teil ihrer Einnahmen sozialen und kulturellen 

Einrichtungen (SKE). Fragen? ske@vdfs.at 

mailto:ske@vdfs.at
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Noch Fragen? office@vdfs.at Gleich anmelden? 

Unter www.vdfs.at oder jetzt gleich hier:

mailto:office@vdfs.at
http://www.vdfs.at/
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